
  
 

Der Fotografenvertrag  

Vertrag zwecks Übertragung von Nutzungsrechten  
zwischen  

<Name und Anschrift des Fotografen>  
- nachstehend AUTOR genannt -  

und  
Astrofoto Bildagentur GmbH, Hauptstr. 3a, D - 57636 Sörth   

- nachstehend ASTROFOTO - 

   

Zweck dieses Vertrages ist es, ASTROFOTO oder deren Rechtsnachfolger die erforderlichen 
Nutzungsrechte einzuräumen und die Honorarabrechnung mit dem Autor zu regeln. Dabei 
soll ASTROFOTO, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, über die gleichen Rechte 
verfügen wie der Autor selbst.   

Der Autor versichert hiermit, dass er im Besitz des uneingeschränkten Urheber- und 
Nutzungsrechts ist und dass die Bilder frei von Rechten Dritter ist.   

Der Autor übernimmt die Verantwortung für Ansprüche, die von Dritten gegenüber 
ASTROFOTO geltend gemacht werden und aufgrund von Fehlinformationen des Autors 
bzgl. der Urheberschaft und der Bildrechte entstanden sind.   

Der Autor überträgt ASTROFOTO das uneingeschränkte Nutzungsrecht für die 
Veröffentlichung im In- und Ausland.   

Der Autor behält sich das Recht vor, sein Bild, sofern es keiner Exklusivvereinbarung 
unterliegt, auch anderweitig veröffentlichen zu können.   

Der Autor verpflichtet sich, das Bild keiner anderen Bildagentur anzubieten, solange der 
Vertrag mit ASTROFOTO gültig ist.   

Der Autor erklärt sich damit einverstanden, dass das Bild auch in anderer Form als in der 
Originalfassung verwendet wird, z.B. in Ausschnitten, Montagen, fototechnisch verfremdet, 
coloriert oder als Schwarzweißdruck.   

Der Autor erklärt sich damit einverstanden, dass ASTROFOTO das Bild kostenfrei in seinen 
Bildkatalog aufnimmt, der auch in Form einer CD oder einer Online-Bilddatenbank vorliegen 
kann.   

Der Autor stellt ASTROFOTO Kopien des Bildes in gewünschter Anzahl und in dem 
gewünschten Format zur Verfügung, sofern er das Original zu Kopierzwecken nicht aus der 
Hand geben möchte. Oder aber der Autor stellt ASTROFOTO das Original zum Kopieren 
zur Verfügung (Einschreibebrief).   

ASTROFOTO verpflichtet sich darauf zu achten, dass das Bild nicht für sittenwidrige 
Zwecke verwendet wird.   

Für die Periode Januar bis Juni erhält der Autor die Honorarabrechung im darauffolgenden 
Monat Juli, für die Periode Juli bis Dezember im darauffolgenden Monat Januar - sofern eine 
Veröffentlichung erfolgt ist und (sofern vorhanden) ein Belexemplar.   

Der Autor erhält 50% des von ASTROFOTO vereinnahmten Netto-Honorars.   
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Der Vertrag ist 5 Jahre lang gültig ab Vertragsunterzeichnung und verlängert sich 
automatisch um weitere 5 Jahre, wenn er nicht 2 Monate vor Vertragsablauf schriftlich 
gekündigt wird.   

Der Vertrag kann jederzeit in beidseitigem Einvernehmen schriftlich gekündigt werden.   

Nach Kündigung des Vertrages hat ASTROFOTO das Recht, diesbezüglich noch laufende 
Aufträge zu erfüllen.   

Verstirbt der Autor, treten die Erben an seine Stelle.   

Duplikatmaterial, das von ASTROFOTO angefertigt wurde, wird dem Autor nach Ablauf des 
Vertrages zum Selbstkostenpreis angeboten.   

Sollten  einzelne Teile des Vertrages rechtsunwirksam sein, behalten die anderen 
Vereinbarungen dennoch ihre Gültigkeit. Beide Partner verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen abzuändern.   

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Sörth.   

Die Bilderliste (Anlage 1) ist Bestandteil des Vertrages.   

Hinweis: Die gezahlten Honorare unterliegen der Einkommenssteuer und müssen daher vom 
Autor ordnungsgemäß versteuert werden. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Autor, dass er 
davon in Kenntnis gesetzt wurde   

ENDE 
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